
§ 34 
Kündigung des Arbeitsverhältnisses  

  
(1) Während der Probezeit beträgt die Kündigungsfrist zwei Wochen zum Monatsschluss. Im 

Übrigen beträgt die Kündigungsfrist bei einer Beschäftigungszeit (Absatz 4)  
  
 bis zu einem Jahr        einen Monat  

  
zum Monatsschluss;  

  
 von mehr als einem Jahr      sechs Wochen,  

  
 von mindestens fünf Jahren     drei Monate,  

  
 von mindestens acht Jahren     vier Monate,  

  
 von mindestens zehn Jahren            fünf Monate,  

  
 von mindestens zwölf Jahren    sechs Monate  
  

zum Schluss eines Kalendervierteljahres.  
  

(2) Kündigt der Dienstgeber das Arbeitsverhältnis und bietet er dem Mitarbeiter die Fortsetzung 
des Arbeitsverhältnisses zu geänderten Bedingungen an (Änderungskündigung), so finden 
die Kündigungsfristen nach Absatz 1 uneingeschränkt Anwendung. Der Mitarbeiter kann 
eine Änderungskündigung unter dem Vorbehalt annehmen, dass die Änderung der  
Arbeitsbedingungen nicht sozial ungerechtfertigt ist. Diesen Vorbehalt muss der Mitarbeiter 
dem Dienstgeber innerhalb von drei Wochen nach Zugang der Änderungskündigung 
schriftlich erklären. Der Vorbehalt erlischt, wenn der Mitarbeiter nicht fristgerecht das 
Arbeitsgericht anruft.  

  
(3) Die Vorschriften des 1. Abschnitts des staatlichen Kündigungsschutzgesetzes (KSchG) in 

ihrer jeweiligen Fassung finden unabhängig von der Zahl der in der Einrichtung 
beschäftigten Mitarbeiter Anwendung, wenn einem Mitarbeiter aus dringenden betrieblichen  
Erfordernissen gekündigt wird. § 1a KSchG ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass das 
Abfindungsangebot des kirchlichen Dienstgebers verpflichtend zu erfolgen hat; im Übrigen 
bleiben die Voraussetzungen und die Rechtsfolgen des §  1a KSchG unberührt. Satz 2 gilt 
nicht im Geltungsbereich einer Dienstvereinbarung über Maßnahmen zum Ausgleich und 
zur Milderung von wesentlichen wirtschaftlichen Nachteilen für die Mitarbeiter wegen 
Schließung, Einschränkung, Verlegung oder Zusammenlegung von Einrichtungen oder 
wesentlichen Teilen von ihnen.  

  
(4) Beschäftigungszeit ist die bei einem Dienstgeber im Sinne des § 1 im jeweiligen 

(Erz)Bistum in einem Arbeitsverhältnis zurückgelegte Zeit, auch wenn sie unterbrochen ist. 
Unberücksichtigt bleibt die Zeit eines Sonderurlaubs gemäß § 28, es sei denn, der  
Dienstgeber hat vor Antritt des Sonderurlaubs schriftlich ein dienstliches oder betriebliches 
Interesse anerkannt.  
 

(5) Der Ausspruch betriebsbedingter Beendigungskündigungen ist für die Dauer der aufgrund 
der wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus SARS-CoV-2 angeordneten Kurzarbeit und von 



drei Monaten nach deren Beendigung für diejenigen Beschäftigten ausgeschlossen, die sich 
aufgrund einer Anordnung nach Maßgabe der befristeten Regelung des § 24 Abs. 6a  in 
Kurzarbeit befinden. 

 


